
„Natur auf Zeit“ – neue Wege für eine 
naturnahe Flächennutzung ?

Ergebnisse aus dem F&E-Vorhaben „Natur auf Zeit“: R echtliche und fachliche 
Rahmenbedingungen 
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- Gefördert durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des BMUB -
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Unternehmen und 
„Natur auf Zeit“

Viele Unternehmen könnten und würden mit „Natur auf Zeit“ einen 
wirksamen Beitrag zur biologischen Vielfalt leisten

Überlässt man beispielsweise Firmengelände der Natur, entsteht 
biologische Vielfalt:
• ohne aufwendige Planung
• ohne aufwendige Herstellung
• ohne aufwendige Pflege

Die Flächen sind nicht selten: „farbenfroh, struktur- und artenreich“
Sie leisten einen Beitrag zur „Grüngestaltung“, zum Klima durchaus 
auch zum „Betriebsklima“ und zum Firmenimage

Leider gibt es durchaus auch ernsthafte Nebenwirkungen anzuführen!
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Aufgabenstellung des Projekts

• Rechtliche Analyse von Gesetzen, untergesetzlichen Regelungen, 
Rechtsprechung und Literatur

• Juristische Problemanalyse (Hemmnisse, Umsetzungsprobleme) und 
Entwicklung von rechtlichen Lösungsansätzen

• Empirische naturschutzfachliche Analyse und Bewertung von 
„Natur auf Zeit“ in der Praxis durch Experteninterviews und  
Praxisbeispiele

• Erarbeiten von Praxisempfehlungen, Abschlussbericht und 
wissenschaftlicher Artikel
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„Natur auf Zeit“ auf
Verkehrsflächen
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• Schienen, Straßen und 
Wasserstraßen

• Flächenpotenzial Deutschland: 
8.000 ha Brachflächen 
(Unterhaltungs- und 
Begleitflächen) (UBA, 2008)

• In NRW: bereits 650 km 
Bahnstrecke in Radwege 
umgewandelt, weitere 1.000 km 
hätten das Potenzial (LENNERTZ

et al., 2009)
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„Natur auf Zeit“ auf
Industrie - und Gewerbeflächen
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• Bauliche Brachflächen und 
Baulücken

• Flächenpotenzial im 
Innenbereich (Deutschland): 
120.000 ha
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Hinweise und Empfehlungen
Industrie - und Gewerbeflächen
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Praxisempfehlungen für 
Firmen/Industrie sind 
bereits vorhanden, 
stoßen jedoch beim 
Artenschutz an ihre 
Grenzen:



Arten + Baugenehmigung
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Quelle: eigene Darstellung; verändert nach: GOOGLE EARTH, 2016; Fotos: Tiere (v.o.n.u): OTT; STEFAN / PICLEASE; GAILBERGER; 
WILHELM / PICLEASE; GLADER; HANS / PICLEASE; LAUSSMANN; TIM / PICLEASE; Habitate: eigene Fotos (SRK, 2017)



„Natur auf Zeit“ auf
Flächen des Rohstoffabbaus
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• Flächenpotenzial Deutschland: 
264.000 ha Rohstoffabbau 
(Quelle: BfN, 2016; Statistisches 
Bundesamt, 2015a)

• Während des Abbaus ist auf 
Teilen dieser Flächen „Natur auf 
Zeit“ denkbar
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Hinweise und Empfehlungen
Rohstoffabbau
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Praxisempfehlungen 
sind bereits vorhanden, 
stoßen jedoch auch beim 
Artenschutz an ihre 
Grenzen:



Chancen auf einen Blick
• Erhöhung der Flächenverfügbarkeit für den Naturschutz

(Rohstoffabbau, Industrie- & Gewerbe- und Verkehrsflächen)
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• Wertvolle Ersatzlebensräume, Trittsteinbiotope und Biotopvernetzung

• Verbesserung des Erhaltungszustands von Metapopulationen

• Reduktion von Kosten und Aufwand durch Nichtanwendung von 
Vergrämungsmaßnahmen und Vermeidungspflege

• Durchgrünung urbaner Räume auf Industrie-, Gewerbe- und 
Siedlungsflächen (Erholungsfunktion, Stadtklima, Wasserhaushalt etc.)

• Partner für kooperativen Naturschutz - Imagegewinn für Unternehmen



Kritik auf einen Blick

• Ökonomische und zeitliche Risiken für die Unternehmen bei der 
Wiederaufnahme der Nutzung müssen überwunden werden: 

„einfach - schnell - kostenlos“ ist bei derzeitiger Rechtsunsicherheit 
nicht möglich (insbesondere: Artenschutzrecht)

• Ökologische Falle für „immobile“ Lebewesen kann nicht völlig 
ausgeschlossen werden.
Beeinträchtigungen auch für mobile Arten, wenn keine 
Ausweichbiotope vorhanden und erreichbar sind

• Befürchtung, dass das Artenschutzrecht aufgeweicht wird, wenn 
eine Sonderregelung für „Natur auf Zeit“ angestrebt wird
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Naturschutzfachliche 
Lösungsvorschläge 

Geplante „Natur auf Zeit“ nach dem „Dreischritt-Mod ell“
(Planungs-, Umsetzungs-, Beendigungsphase):

• Dauer: 5 bis 10 Jahre optimal
• Einbindung der zuständigen Naturschutzbehörden
• Bestandsaufnahme und -prognose zu Beginn 
• In Ausnahmefällen naturschutzfachliche Pflegemaßnahmen oder 

Pflegemanagement (z.B. bei invasiven Arten)
• Keine ungeplante Beendigung, sondern vorbereitet und fachlich 

begleitet (günstigen Zeitpunkt wählen, Absammeln, Fangen von 
Individuen)

• Keine weiteren Verpflichtungen nach Beendigung

Dafür: Vorherige rechtssichere Klärung der Artensch utzbelange
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Rechtliche Betrachtung und 
Lösungsansätze
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Rechtliche Lösungsansätze

• „Tatbestands-“ oder „Ausnahme-Lösung“?
• Ansatz für Tatbestandslösung: Signifikanz

– Einschränkung des artenschutzrechtlichen Tötungsverbots
– In der Praxis: vertragliche Lösungen
– Übertragbarkeit auf „Natur auf Zeit“?
– Rechtssicherheit?
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Lösungsansatz Ausnahme

• Mögliche Ausnahmegründe für „Natur auf Zeit“
− „zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt“

− „im Interesse […] der maßgeblich günstigen Auswirkungen auf die Umwelt“

• Argumente bei „Natur auf Zeit“
− positives Saldo für Natur und Landschaft
− Verhinderung der Vergrämung
− Hot Spots für Verbreitung geschützter Arten werden temporär geschaffen

• Ausnahmevoraussetzungen
− Zumutbare Alternativen nicht gegeben (Ausnahme als letztes Mittel, CEF-

Maßnahmen gehen vor bis zur Grenze der Verhältnismäßigkeit)
− Keine Verschlechterung des Erhaltungszustands der Population

• Problem: Ausnahme würde erst bei Beseitigung der „Natur auf Zeit“ 
erteilt
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Vorab -Ausnahme oder Zusicherung 
einer Ausnahme

• Verwaltungsverfahren vor der Entstehung von „Natur auf Zeit“
� Bewusste Entscheidung für „Natur auf Zeit“

• Zu Beginn: Bestandsaufnahme
• Rechtlich bedeutsam: 

� Umfang der Ausnahme vorab hinreichend konkretisierbar? 
� Abwägung muss möglich sein
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Vorab -Ausnahme/
niederländisches Modell

• Dauer: bis zu zehn Jahren mit Verlängerungsoption
• Entwicklung und Beseitigung von „Natur auf Zeit“ wird als ein Akt 

definiert, der insgesamt genehmigt wird
• In Ausnahmeentscheidung Verweis auf Artenlisten für 

biogeographische Region
• Bestandsaufnahmen

− Zu Beginn � Zweck: Reichweite der Ausnahme
− Vor Ablauf � Zweck: Monitoring, Sorgfaltspflicht

• Rechtsfolge, wenn zusätzliche Art gefunden wird?
• Beeinträchtigung der Arten muss bei Beseitigung so weit wie möglich 

vermieden werden (Bauzeitenregelung, Umsiedlung etc.)
• Bezirksgericht Amsterdam: zulässig, weil positives Saldo
• Zumindest positive Tendenz auch bei Europäischer Kommission
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Was wird für die Praxis verlangt?

Erkenntnisse aus dem Workshop und den Experteninter views: 

Verbände, Verwaltung und Wirtschaft benötigen Rechtssicherheit

• Mehr fachliches Hintergrundwissen nötig (Chancen / Risiken, 
Imagegewinn)

• Handlungsempfehlungen und Pflegehinweise für Praktiker und 
Verwaltung wünschenswert, aber bitte rechtssicher, leicht 
verständlich, verbindlich -> sonst erfolglos

• Handlungsempfehlungen, die vor Beginn von „Natur auf Zeit“  
bereits Rechtssicherheit zu deren Beendigung geben

• Leitlinien und Standards als Basis für „neue Wege“ zur einfacheren 
Bewältigung der Anforderungen des EU-Artenschutzrechts
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Veröffentlichung der 
Ergebnisse

• Abschlussbericht wird zeitnah im Internet veröffentlicht
• Handreichung mit Lösungsvorschlägen soll im Herbst 

veröffentlicht werden
• Weitere Veröffentlichungen in NuL, ANLiegen Natur, 

NuR angedacht
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Lieber viel „Natur auf Zeit“ als

viel Zeit ohne Natur
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Quelle: SRK, 2017



Danke für Ihre Aufmerksamkeit

-Diskussion -
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Quelle: SRK, 2017


